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MEDIENMITTEILUNG

FINANZIELLE LAGE DER WASSERKRAFT

Die Bundesversammlung — Das Schweizer Parlament 21.12.2017

Die Energiekommission des Nationalrates will mehr Transparenz und eine besse-
re Gesamtsicht auf die wirtschaftliche Situation der Wasserkraft erhalten, bevor
sie sich definitiv zur Frage einer zusätzlichen Unterstützung äussert.

Die Kommission Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates hat sich erneut
mit ihrem Modell zur Unterstützung der Wasserkraft beschäftigt, das vom Nationalrat im Rahmen der
Debatte zur „Stromnetzstrategie" an die Kommission zurückgewiesen wurde ( 16.035 ; neue Vorlage
2). Entsprechend dem Auftrag des Rates, zu diesen Unterstützungsmassnahmen weitere Abklärungen
einzuholen, hat die Kommission die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom angehört und sich er-
neut mit der wirtschaftlichen Situation der Wasserkraft auseinandergesetzt.

Insgesamt ist die Kommission zur Überzeugung gelangt, dass eine sofortige zusätzliche Unterstützung
der Wasserkraft nur zu rechtfertigen ist, wenn mehr Klarheit über das Ausmass der wirtschaftlichen Pro-
bleme herrscht. Dies auch angesichts der Tatsache, dass das Volk am 21. Mai 2017 mit der Annahme des
Energiegesetzes der Marktprämie zugestimmt hat, mit der Betreiber von Grosswasserkraftanlagen, die
ihren Strom unter den Gestehungskosten verkaufen müssen, mit jährlich rund 120 Mio. Franken unter-
stützt werden. Zudem wurde letzte Woche vom Bundesrat die Vernehmlassungsvorlage zur Revision des
Wasserrechtsgesetzes präsentiert, in der eine Senkung des Wasserzinsmaximums um 30 Fr. auf 80
Fr./kWbr vorgeschlagen wird. Auch dies würde für die Wasserkraft insgesamt eine Entlastung um rund
150 Millionen Franken pro Jahr bedeuten.

Um mehr Transparenz und eine bessere Gesamtsicht auf die wirtschaftliche Situation der Wasserkraft zu
erhalten, wird die Kommission weitere Abklärungen machen und sich im August erneut mit der Vorlage
befassen.

Ausserdem hat die Kommission mit 15 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen, der Pa. Iv. Rösti 
16.452  Folge zu geben. Die Parlamentarische Initiative möchte sicherstellen, dass bei anstehenden

Neukonzessionierungen von Wasserkraftwerken die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
vom Ist-Zustand und nicht vom ursprünglichen Zustand vor Bestehen des Kraftwerks ausgeht.

WALDRODUNGEN

Die Kommission hat die parlamentarische Initiative von Siebenthal ( 16.471 ) vorgeprüft, die verlangt,
zugunsten der Holzindustrie die Voraussetzungen für Rodungen zu erleichtern. Die Kommission aner-
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kennt, dass die Holzindustrieunternehmen, namentlich die Sägewerke, mit grossen Schwierigkeiten kon-
frontiert sind, ist aber der Ansicht, dass die eingereichte Initiative die strukturellen Probleme der Bran-
che nicht lösen würde. Zudem vertritt sie die Meinung, dass der Schutz des Waldes gegen Rodungen
nicht geschwächt werden darf und dass die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen ausreichen. Sie weist
darauf hin, dass das Waldwachstum ausschliesslich den Alpenraum betrifft und dass die bewaldeten Ge-
biete des Mittellandes um jeden Preis bewahrt werden müssen. Die Kommissionsminderheit möchte der
stark angeschlagenen Holzindustrie unter die Arme greifen. Diese soll ihrer Meinung nach Land an den
Waldrändern bewirtschaften dürfen, da die Fläche der nicht bewaldeten Gebiete für sehr flächenintensi-
ve Aktivitäten, wie insbesondere die Holzlagerung, nicht ausreicht. Die Kommission lehnt die Initiative
mit 12 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab.

Schliesslich hat sich die Kommission vom Präsidenten der Verwaltungskommission des STENFO (Stillle-
gungsfonds für Kernanlagen und Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke), Raymond Cron, über die Kos-
tenstudie 2016 der Kernkraftwerkbetreiber informieren lassen. Für die aktuelle Kostenstudie gilt eine
neue Berechnungsmethode, die den Nachvollzug der Kosten und den Vergleich erleichtert. Die Kosten-
studie und die daraus abgeleiteten Beträge für die Betreiber sind provisorisch. Sie werden derzeit ge-
prüft, und das UVEK wird 2018 die Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten definitiv verfügen.

Die Kommission hat am 26. und 27. Juni 2017 unter dem Vorsitz von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt
(CVP, SO) und teils in Anwesenheit von Bundespräsidentin Doris Leuthard in Bern getagt.
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